
Kleine Schriften

Objekttyp: BookReview

Zeitschrift: Der neue schweizerische Republikaner

Band (Jahr): 2 (1800)

PDF erstellt am: 22.07.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch



Ma», «S»ynirt sich bey I/A. Ocbî in Bern, und bey t) Abo«»ie»i»ent stir 78 Nummern ober fur ein VIe5.
alleu Postàlerii. » tlk). reljahr isi in Bern 4 Fr. und >»u»scr Bern yosifrey

v « ^
5 Franken. ^

Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Usteri.

Samstag/ den i6 August 1800. Zweytes Quartal. Deu 27 Thermidor Vlir.

V 0 l l z i e h n n g s r a t h.

Beschluß vom n. August.
Der VollziehungSrath, auf die bestimmte Anzeige,

daß der Distrikt Tcuffen, Canton Sântis, ungeach-

tet der wiederholten gütlichen Aufforderungen, die rük-

ständigen Staatsauflagen zu entrichten, immer fortfährt,
diefelben zu verweigern; und daß hauptsächlich die öf-

fentlichcn Beamten es stnd, die das gemeinfchädliche

Beyspiel von Widersetzlichkeit geben, das von andern

Bürgern nachgeahmt, und zum Vorwande benuzt

wird;
In Erwägung, daß nicht nur das besondere und

eigene Wohl des Distrikts und der benachbarten Di-
strikte, auf die das Beyspiel von jenem den schädlich-
sten Einfluß hat, sondern auch und hauptsächlich daâ

allgemeine Beste erfordere, die nöthige Achtung gegen
das Gesetz und die Negierung zu handhaben, und einer
Widersetzlichkeit zu begegnen, welche die öffentliche
Ruhe stören, zur Auflösung der öffentlichen Ordnung
und zur Anarchie führen könnte;

In Erwägung, daß die gegemrä tigen Finanzum-
stände des Staates erheischen allen gesetzlichen Mitteln
aufzubieten, um die zur Bestreitung der so wichtigen
als dringenden Staatsbedürfnisse nöthigen Gelder her-
beyzuschaffeu;

In Erwägung, daß selbst die eigenen Bedürfnisse
des Distrikts solche Hcrbeyschaffung durch die Steuer-
Pflichtigen um so dringender fodcrn, da ohne sie die-
selben nicht befriedigt, und die öffentlichen Angelegen-
heilen nicht besorgt werden können;

In Erwägung endlich, daß es Pflicht der Regie-

rung ist zu gedachten Zwecken die Mittel der Strenge
zu ergrciffen, wenn alle andere fruchtlos geblieben
sind;

Nach angehörtem Bericht feines Finanzministers,
beschließt:

1. Dem Distrikt Tenffen sey hiemit der lezte Ter-
min von 14 Tagen, vom Tage der öffentlichen
Bekanntmachung dieses Beschlusses an gerechnet,

zur Bezahlung der rückständigen Staatsabgaben,
einbecaumt.

2. Nach Verlauf dieses Termins und bey nichtgelek-
steter Zahlung, soll eine hinlängliche Anzahl mi-
litärischer Executionstruppcn, auf eigene Koste»
des Distrikts, dahin gesandt, und nicht eher zu-
rückgezogen werden, bis alle Rückstände bezahlt
sind.

z. Der Finanzminister fv beauftragt, gegenwärti-

gen Beschluß gehörigen Orts bekannt zu machen.

Folgen die Unterschriften.

Kleine Schriften.
Analytischer Versuch zu einer Mod ist-

cation der Einheit im Staat, mit
Hinsicht auf die Schweiz. Von F.
M. Mohr. 8. Luzern b. Meyer und
Comp. 1800. S. Z2.

Diese kleine aber inhaltreiche Schrift ist das Pro-
dukt eines vortreflichcn Kopfes, der die Kunst der

Analyse und jene einer ungemein klaren, deutlichen

und bestimmten Darstellung, in ausgezeichnetem Grade
bestzt. Die gedrängte Kürze des gedankenreichen Werk-
gens fezt uns in Verlegenheit, wenn wir seinen In-
halt auszugweise unsern Blättern einverleiben wollen:
wir sind genöthigt, einen guten Theil desselben abzu-

schreiben.

Wir können uns, sagt der Vf., die gröffern Ab-
theilungen des Staatsgebiets als so viele Theile eines



Ganzen, mud dann auch als so viele Ganze, die

durch sich selbst zu handeln vermögen, verstelle». —
Der erste Schrill zu einer guten Staatsorgan! jalisn

möchte vielleicht der ieyM, jene zwey Charaktere in

Abfassung einer Constitution richtig zu uucerscheiden

und gehörig in Anschlag zu bringen. Bey einer zu

strengen Allgemeinheit der Gesetze in einer Republik

werden immer mehrere davon den Bedürfnissen der

Theile nicht angemessen, oder ihnen gar cutgegengelezt

siyn; deßhalb sehen wir auch, daß wo man dem

Princip der unbedingten Einheit zufolge, nur allge-

meine Gesetze giebt, da dann entweder die Wiltkühr
der Regierung jene Eigenthümlichkeit, welche denselben

mangelt, ersitzen muß, oder daß die Slaarsmajchluc

m Unordnung und Stocken gerälh; dieses erzeugt

Anarchie und jenes den Despotismus. Uàlrágt
man hingegen auf die Theile, was Sache des Ganzen

seyn soll; so vertheilt man nimützerweise die Kraft der

Gesammtheit, und schwächt dadurch oder vernichtet

gar die Beförderung des gemeinsamen Interesse. —
Aus dicstr Betrachtung entsteht die Frage, in wiefern

sollen in der Gesetzgebung die grössern Abtheilungen,

in welche das Staatsgebiet eingerlMtt ist, als Frak-
binnen eines Ganzen, und in wiefern sollen sie als

selbstthätige Ganze behandelt werben — Oder mit

wenigem Worten: welche Modisicationen soll die Em>

yeit im Staat erleiden? Hat man diese Frage im

Allgemeinen b.anwcrtct, so wird es alsdann leicht

seyn, sie auf einen gegebne» Staat anzuwenden.

Die Menschen leben in der bürgerlichen Gesellschaft,
^

um einen Zweck, den sie ausser ihr nicht, oder nicht

so gut erreichen können, durch sie zu erhallen. Die-

sin Zweck heißt man den Staatszwcck, er lst der Ge-

fammtheit höchstes und leztes Ziel. Je harmonischer

die Kräfte aller einzelnen zur Beförderung dieser allge-

meinen Angelegenheit wirken, desto höher läuft die

Summe der Tolalkrasc, und desto leichter und ge-

wisser wird dann auch die Nealisirung'des gemeinsamein

Willens. Wollten èinzàc Fraktionen des Staatsge-

dietS diesen Zweck nach ihrem Gmfinden umschreiben,

ihn auf ihre Weist befördern, so gienge die Krmt drr

Harmonie dabey verloren,, das Ganze wäre ichwach

durch die Schwache seiner Theile: — und eben dirges

istse, was bish er, gegen den Föderalismus so mäch-

Zig: gezeugt hat-
Es' bedarf, also einer strengen Einheit im Staat.

Diese muß vorgestellt werden, eben weil sie E inh eit
'siyn soll ; und wir nennen diese Lersinnlichung^ als

Ausdruck des allgemeinen Willens, 'die höchst?
Gewalt. Sie reprästntirt nicht die einzelnen Theile
des Staatsgebiets, sondern die Gesammtheit. Es
kaun also nicht darauf ankommen, daß jeder Theil,
zu dieser Stellvertretung, sein Contingent arithmetisch
abgezählt liefere; sondern darauf kommt es an, daß
sie Männern anvertraut werde, die den Staatszwcck
zu erkennen, zu wollen, und durch Auffindung und
Anwendung der besten Mittel zu verwirklichen fähig
find. Auch kann an dem nieyts gelegen seyn, wer
diese Männer erwähle; das Interesse der Gesammtheit
will nur, 'daß gut gewählt werde. — Doch wie,
wenn dieses Organ des Gesammlwillcns etwas seiner-
Bestimmung zuwider'verfügen sollte, wem käme es

'

zu, iolchcs zurückzuweisen in die Schranken seiner
Pflicht? Nicht den einzelnen Theilen, denn als solche
können und sollen sie nicht durch sich handeln, ihre
Thätigkeit wäre ein Eingriff in das Recht der Ge-
Mimtheit; ihr — der Gesammtheit — gllein gebührt
dieser Aec der Sonveramität, — so wie jeder andere —-
und auch ihn überträgt sie auf einige. Die Obcrauf,
sicht, als absolutes Beding zur Erhaltung des Staats-
zweckes, ist nicht selbst eine Gewalt, aber sie ist mehr:
sie ist Beschränkung der höchsten Gewalt innert die
Grenzen des Rechts. — Ueberall also, wo es um
strenge Einheit zu thun ist, erscheinen die einzelnem
Theile des Staatsgebiets als so viele Fraktionen eines

Ganzen, und als solche sind sie bloß leidend, nur
Werkzeuge, sie können als solche keinen Zweck haben

für sich. — Allein diese strenge Einheit darf sich nicht
weiter erstrecken, als es die Beförderung, des Staats,
zwecks nothwendig macht, denn mir bis dahin
können die Theile ihr besonderes Interesse dem In-
tercsse der Gesammtheit aufopfern wollen; wa jene

Ansoderung aufhört, da fängt die Selbstthätig-
keit der einzelnen Theile an; ihr Interesse, doch
immer untergeordnet dem Interesse des Ganzen, wird
dann ihr Zweck und dieser Fall tritt allemal ein,
wo das treffende einer .gemeinschaftlichen Maßnahme'
nicht in der Einheit liegt, sondern in der Verfügung-
des Zweckmäßigsten für jeden einzelnen Theil. Ich
habe gesagt: die besondern Zwecke müßten dem Zweck'

der'Gesammtheit stets untergeordnet seyn, und dieses

bedarf wohl keines Beweises. Allein welche Gewähr -

geben wir dieser Gesammtheit, daß ihrem Interesse
die 'SMstthatjgkil der Theile nie-einen Eintrag thue
oder gar demselben entgegen handeln werde? Das
höchste Gewalt soll dafür, sorgen.. Aber, die, höchste..



— —

Gewalt 'kann nicht überall selbst gegenwärtig seyn; sie

stellt sonach bey den Abtheilungen des Staatsgebiets

ihre Repräsentanten, welchen die Aufsicht über die

Verfügungen jene?, in so fern sie auf das Wohl der

Gesammtheit Bezug haben, zukommt.

Räch diese? allgemeinen Beantwortung der Frage,
geht der Vf. zur nähern Entwicklung seiner Ideen
und zur Anwendung derselben auf die einzelnen Be-
standtheilc des Sraatszwccks über; wir werden uns

wieder der eigenen Worte des Vf. bedienen.

Der Etaalszweck besieht in der Beförderung der

allgemeinen Wohlfahrt innerhalb den Grenzen des

Staatsgebiets. Diese bezieht sich sowohl auf sein in-

ncres, als auf sein Verhältniß zu den andern Staaten.
Jeder Staat soll sorgen, daß sine Verbindung mit

andern Staaten ihm cinerstits so wenig schaden
und anderseilsfso viel nützen könne als möglich;
das leztere geschieht durch freundschaftliche Verbindnn-

gen mit denselben, und das erste durch Sich.rsieltuug

gegen dieselben.

Ein Votk verbindet sich freundschaftlich mit andern

Völkern durch Altlanzen, durch Commcrztractale und

durch Verträge aller Art. Die Errichtung, Ausrecht-

Haltung, Abänderung, Vernichtung dieser Ueberem-

künstc kann nur der Gcsammlbeit zukommen. Dürften
einzelne Theile des Staatsgebiets mit auswärtigen
Mächten in Unterhandlungen eintreten, so würde der

eine mit dieser, der andere mit jener Macht Ver-
träge abschließen, sie wurden sieh manchmal im Krieg
und meistens im Widerspruch gegen einander besindcn

und das allgemeine Wohl gienge dabey verloren. Jede
Republik, bestehe sie nun ans mehrcrn verbündeten

Staaten, oder sey sie ein und untherlbar, soll hicmit
nur ein Interesse haben gegen das Ausland, und der

höchsten Gewalt liegt es ob, dasselbe zu besorgen.—
Die nemliche Bewandniß hat es mit der Sichcrstàg
eines Staates gegen andere Staaten. Soll der Büx-
ger nicht schon überwunden seyn, eh' er sich mit dem

Feinde mißt, so muß er stch schlagen lernen, bevor

die'Gefahr deS Vaterlands ihn unter die Waffen ruft,
und die Menge muß zur Einheit gebildet werden.

Einheit mehr als die Zahl giebt ihr Stärke; Einheit
in ihrer Organisation, Einheit in ihrer Leitung....
Hieraus erhellet, daß die nritilairische Macht, als

Schützerin der 'Gesammtheit und durch -Einheit stark,
und unüberwindlich durch den'kriegerischen Charakter
des Volks, im ganzen llmfang der Republik durch

»llZemcine Gesetze bestehen soll; --- und diese Gesetzt j

giebt die höchste Gewalt. -— Die allgemeine P-ZM-
fahrt des Staats in Rücksicht auf fern Inneres, erheischt

Sicherheit und Cultur.
Die Sicherheit erstreckt sich auf die Perso»!

und das Eigenthum; sie wird gkhandhabt durch Im
stiz p siege und P olizey. Die Justizpsiege sober:

sowohl peinliche als bürgerliche Gesetze; die Orgaue
dieser Gesetze'heissen Gerichtshöfe und die Glieder die-
ser Gerichtshöfe werden Richter genannt. — Da dix'
Verwaltung der .öffentlichen .Gerechtigkeit eine und
dieselbe seyn soll für jeden Bürger des Staats, da-

ihrer ein i-ed-er bedürfen kann .auf verschiedenen Punk-'
ten des Staatsgebiets; da endlich die allgemeine Si«'
chsrheit eine höchste Revision der wichtigsten Urtheils-'
spräche erheischt, und dies sehr schwierig würde, wo'
jede Abtheilung nach einem eigenen Gesetzbuchs rich-
tete: so kömmt die Abfassung jener Gesetze, ihre Ein-'
fnhrung und ihre Handhabung die Festsetzung der'
Gerichte lind ihre Beziehung auf einander, theils dcas

Verfassung selbst, theils der höchsten Gewalt zu.-
Allein jeder Theil der Republik wirb am besten mthei--
len, welchen Männern aus.seiner Mitte er sin Gut,
seine Ehre und sein Leben, als Richtern, anvertranech

darf; er soll sie also stldst erwählen. Aber die Richter'
können ein Gesetz mißverstehen, ein anderes übel au-'
wenden g die öffentliche Sicherheit kann durch' einen»

illegalen Spruch in einem Individuum gefährdet wer-'
den; daher sie Nothwendigkeit eines .obersten Reut--'

sionstribunals für die wichtigsten Fälle: .es ist cm-

inlegrantcr Theil der höchsten Gewalt.
Die Polftey wenn von ihr gesondert worden was'

zu? allgemeinen Cultur, un) was zur Erhaltung der'
Sicherheit, in Beziehung, auf die Gesamtheit' gehört,

-beschäftigt sich mit de? Auftechthàng per a n g.e n-'
b l i ck l i eh e n Ordnung in einem Bezirk in einer'
Gemeinde. Sie ist der Wächter, welcher da sorger,-

daß sie nie unterbrochen, und wo sie es ist, sogleich'
wieder hergestellt werde. Sie richtet nicht, aber sie'

überantwortet den, welchen sie auf der That ertappt,.-
feinem Richter. Ihre Wirkimg ist bloß lvcab und mo»-
mentan d. i., aus die Bedürfnisse einer einzigen G<--

geud und des allmahtigen Zeitpuncts berechnet; TW'
wegen wird die Pvlizey im engern Sinn deS Worts/-
einer der wichtigerem Zwecke für jede Abtheilui.'.g-

Staatsgebiets unter der Aussicht-der -höchste»-Kàâ>
Das Wohl der Gesamtheit thut mir- die AnsordemnO-
daß Ruhe, Ordnung und Sicherheit- herxsckMy- Msf
allen Puncten der Republik ;; dmch MlchL VerKMB'



á'r, mag jeder Theil nach seinen ortlichen Verhält-
.njssen am besten crmessen.

DieCultur ist eine m o r alische nnd eine p h y-
sst sch c. Die moralische und intellectuelle stuffenweise

Ausbildung eines Volkes liegt in dem Begriffe: ö f-

ifentliche Erziehung. Was auf die Versittli-
^chung und Vermehrung ihrer Kenntnisse, auf die Cut,
-Wicklung ihrer Geistesanlagen, auf die Vervollkom-

nmuig ihrer Gcschiklichkeit hinzielet, schlägt in dieöf-
ffcutstche Erziehung ein. Dahin rechne ich nicht allein
>den öffentlichen Unterricht, sonder» auch den öffcmli-
lchen Gottesdienst, die öffentlichen Schauspiele die öf-

sentlichcu Feste, mit einem Wort, alle öffentlichen

'Anstalten, selbst die Zucht - und Arbeitshäuser nicht
.ausgenommen, sofern sie den Menschen vor dem Laster

^wahren oder von demselben zurückführe» sollen. Ihr
gebührt der mächtigste Einsiuß auf die Gebräuche und

Sitten, ^aus die Gewohnheiten und Tilgenden, oder

alles in einem, aus dm Character eines Volks; —
.und eben deßwegen soll sie ungcthcilt der Sorge der

Höchsten Gewalt überlassen seyn. An dieser ists, mit
Klugheit die Hindernisse zu heben, die der intellectuel-

len und moralischen Forlbildung der Nation im Wege

liegen; und sie verordnet Anstalten, »m diese Cultur
von einem Ende der Republik zu dem andern, nach

den nämlichen Grundsätzen, wenn scheu nicht überall

nach der nemlichen Form, in Ausnahm zu bringen.

Jeder einzelne Theil des Staatsgebiets, jeder Bürger
desselben, werde durch eine Hand zum Wohl
der Gesamtheit erzogen ; und diese Hand sey auch noch

darum die der höchsten Gewalt, weil sie aus Männern
best. Heu soll, die wegen ihrer Weisheit und ihrer tiefen

Einsichten, an der Spitze der Nation zu stehen ver-
dienen.

Die p h y si sch e C ult ur endlich, hat den physischen

Wohlstand eines Volks zum Zweck; diese wird am
sichersten befördert durch Freyheil. Die höchste

Gewalt entfernt bloß, was diese Freyheit in ihrem
Gange hemmt, und verfügt Erleichternngsmittel, in
so weit sie auf die Gesamtheit Bezug haben. Sie
duldet inner den Grenzen des Staatsgebiets kein Mo-
Zvpol, keine Innungen, keine Sperren, öffnet Canäle,

macht Flüsse schiffbar schließt vortheilhafce Handels-
Verträge mit dem Ausland : sie begünstigt Künste und

Ackerbaugescllschaften, und führt endlich das zweck-

Mäßigste Finanjsystem ein.

Das zweckmäßigste Finanziystem ist unstreitig jenes,
welches solche Abgaben festsezt, die am wenigsten drü-
kend für die Steuerbaren, und zugleich auf eine leichte
und sichere Weise in die Staatskasse fliesten. Jene
Anlage aber wird am wenigsten drücken, welche ein-

fach in ihrer Beschaffenheit, billig in ihrer Verthei-
lung, und in Rücksicht auf ihre Erhebung den Local»
Verhältnissen jeder Abtheilung angemessen ist; sie wird
am leichtesten und sichersten in die Staatscasse fliessen,

wenn die Einnahme durch wenige Hände geht, nnd
diese zur strengen Rechenschaft können geHallen werden.
Nun kann wohl keine Anlage mehr vereinfacht, keine

kann billiger vertheilt, keine endlich den Localiläten
angemessener bezogen werden, als die Terrirorialabgabe,
keine geht durch wenigere Hände in die Sraatscasse,
als die Territorialabgabe; über keine kann genauere
Rechnung geführt werden, als über sie. Da muß aber
dann nicht die Regierung, sondern das Volk vcrwal-
len, nnd nicht daS Volk der höchsten Gewalt, sondern
sich selbst über die Verwaltung Rechenschaft ablegen.
Ich will mich noch deutlicher erklären: Im Finanz,
westn würde ich der Regierung so wenig wie möglich
zu verwalten überlassen. Ich würde ihre unmittelba,
ren Ausgabe» und ihre unmittelbaren Einnahmen, so

viel es sich thun liesse, beschränken. Sie gäbe nichtS
ans, als was zur Bestreitung der dinglichen und per-
lonlichen Bedürfnisse im Dienst und zum Dienst der

Gesamihcit gehörte, und bezöge unmittelbar nichts,
als dc» Ertrag der Hoheitsregalien. Wo ihre Bedürf-
nisse diesen Ertrag überstiegen, da wäre sie befugt, von
jedem Theile des StaatSgebieis, nach Maßgabe seines

Territorialreichthnms, einen bestimmten Beytrag zu

foder» ; über alles legte sie der Gesamtheit ihre Rech-

innigen vor. Die Abtheilungen des Staatsgebiets hin-
gegen verwalteten zu ihrem Vortheile die (sogenannten)
Nalionalgüter, welche inner den Grenzen ihres Um-
kreiscs lägen, und erhöben die durch ein allgemeines
Gesetz für die ganze Republik verordnete Territorial-
abgäbe — in Produkten, oder den Ertrag davon in
Geld, je nachdem es jede Abtheilung für sich zuträgst-
cher fände. Mit dieser gedoppelten Einnahme bestrei-

ten sie alle Ausgaben für Personen und Sachen, die

sie, und nicht die Gesamtheit zum Gegenstand hatten,
und geben sich selbst alljährlich Rechnung darüber. Es
ist eine erwiesene, aber leider noch nicht genugsam ge-
fühlte Wahrheit: wo die Regierung die Finanzen
selber verwaltet, da zahlt der Bürger mehr, und der

Staat bezieht weyizer.
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Vollziehungs - Rath.
Beschluß vom il. August.

Der Vollziehungsrath, nach Ablesung der Petition
des Distrikts Tcussen, worinn er um Befreyung des

größten Theils der öffentlichen Abgaben ansticht;

In Erwägung, daß das Begehren des Distrikts auf
keinem andern Grunde, als auf dem des Eigcnnuzes

beruhe, indem die Bewohner desselben als die wohl-

habensten Bärger des Cantons Säntis bekannt sind;

In Erwägung, daß die Petenten meistens öffentliche

Beamten sind, die durch den dem Gesetzezu leisten,

den Gehorsam ihren Mitbürgern mit gutem Beispiele

vorgehen sollen, stakt sich den gesetzlichen Vorschriften
zu widersetzen;

In Erwägung endlich, daß die Verbindlichkeit, die

Staatsabgadcn zu entrichten, allgemein, und in an-
Lern Cantonen bereits in Erfüllung gegangen ist;

Nach angehörtem Berichte feines Finanzministers,
beschließt:

z. Ueber die Petition des Distrikts Teuffen, zur Ta-
gesordilung zu gehen.

2. Die Bekanntmachung dieses Beschlusses sey dem

Fmanzmintster übertragen.

Folgen die Unterschriften.

Gesetzgebung.

Grosser Rath, 27. Juni.
Präsident: Preux.

Cs finden sich 70 Glieder anwesend und 69 abwesend.

Andcrwerth erhält für 14 Tage Urlaubsverlän-
gerung, Lü scher erhält für 8 Tage Urlaub.

Ca rtierim Namen einer Commißion trägt darauf

an, über die ihr zur Untersuchung übergebene Bittschrift
d^r Curatoren der Guggerischen Massa in Solothurn
zu» Tagesordnung zu gehen ans die Nichterlichkcit der
Sache begründet und die Vollziehung einzuladen, einen

unpartheytschen Richter anzuweisen.

Escher stimmt zwar zum ersten Theil des Gntach-
tens, nicht aber zum zweyte», weil schon Gesetze vor-
Handen sind, die einen »npartheyischen Richter anweisen,

wenn der gewöhnliche Richter partheyisch seyn sollte.

Trösch will, daß die Verfügungen der Vollziehung
über diesen Gegenstand caßiert werden.

Ackermann stimmt zum Gutachten. Hub er
vertheidigt Eschers Antrag, welcher angenommen wird.

Die Gemeinde Kloten im Eaut. Zürich klagt, daß

ihr Pfarrer einem alten Coilatnrrecht zufolge von dem
Abt von Weltinge» ernennt worden und diese Ernen«

nung von einer catholischenBehörde, ganz ihrem Wunsch
zuwider sey.

Cartier fodcrt Behandlung in geheimer Sitzung,
wird von mehr als 4 Mitgliedern unlerstüjt und also
die Sitzung geschlossen.

Grosser Rath, 28. Juui.
Präsident: Preux.

Auf Lacoste's Autrag erhalten zwey Abgeordnete
des Cantonsgcrichts vom Leman die Ehre der Sitzung.

Die Vollziehung übersendet einen ausführlichen Bc-
richt über den Zustand des PostwestnS in Helvetic»,,
und zeigt au, daß die B. Fischer in Bern einen Vcr»
trag über die Posten in der westlichen Schweiz haben,
der noch 8 Jahre dauert und einstweilen die Regie
der Posten unmöglich macht: Sie schlägt daher vor
bis zum Frieden auf dem festen Lande, die Verträge
noch bestehen zu lassen.

Cartier ist überzeugt, daß die Postverwaltnng
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